
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1958/2/20 5Ob20/58
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 20.02.1958

Norm

ABGB §896

ABGB §1302 B

StPO §389

Rechtssatz

Kosten des Verletzten als Privatbeteiligter im Strafverfahren hat der Verurteilte allein zu tragen, kein Regreßanspruch

gegen den nicht strafgerichtlich verurteilten Mittäter.
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